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mit der Zweckbestimmung:
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mit der Zweckbestimmung:

öffentliche Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung
-  Schulbushaltestelle / Parkplatz
-  Fuß- und Radweg
(siehe Texteintrag - Zeichn. Festsetzung)

Flächen für den Gemeinbedarf, 
Flächen für Sport- und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung:

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern (siehe Textl. Festsetzung)

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung

Baugrenzen

Verkehrsflächen

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

     
HINWEIS ZU EXTERNEN KOMPENSATIONSFLÄCHEN
UND -MASSNAHMEN 

Für die externen Maßnahmen gelten die unter "3.5  Zeit-
punkt der Umsetzung der Maßnahmen" getroffenen Fest-
legungen entsprechend. 
Die externen Maßnahmen werden auf folgenden Flächen 
nachgewiesen (siehe Umweltbericht):
- Kompensationspool der Gemeinde Winsen (Aller): 
  "Bannetzer Moor" - Flurstücke 45/2, 46/2 und 47/2, alle 
  in der Flur 12, Gemarkung Meißendorf - Entwicklung 
  von mesophilem Grünland
- Flächen für Aufforstungsmaßnahmen: Flurstücke 
  177/119 und 118, alle in der Flur 9, Gemarkung Elze

           
3.5  Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen

Die unter 3.0 festgesetzten Maßnahmen innerhalb  
des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungs-
planes können sukzessive nach Baufortschritt umge-
setzt werden. 

Sie müssen jedoch spätestens in der Pflanzperiode 
(Oktober bis März) 5 Jahre nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes abgeschlossen sein. 
                                      
4.0 Höhe baulicher Anlagen
     (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes wird die Höhe baulicher
Anlagen auf max. 18 m über Gelände begrenzt.
Bezugspunkt ist der nächstgelegene Punkt zur 
Mittellinie der Fahrbahn in der Planstraße.

                                              
3.4 Qualität und Art der Anpflanzungen

Alle unter 3.1 bis 3.3 genannten Anpflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und 
bei Abgang im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.
An die Pflanzqualität werden folgende Mindestan-
forderungen gestellt:
- Laubsträucher: Höhe 0,6 - 1,0 m
- Laubbäume: Heister, Höhe 2,5 - 3.0 m

Es sind nur ungiftige Laubgehölze der heutigen poten-
ziellen natürlichen Vegetation (hpnV) sowie Öbstbäume 
und -sträucher zulässig.

- Dazu gehören z.B. Laubbäume wie:
Stiel-Eiche (Quercus robur), Moor-Birke (Betula pubes-
cens), Hänge-Birke (Betula pendula), Feld-Ahorn (Acer 
campestre), Rot-Buche (Fagus silvatica), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Sal-Weide (Salix caprea), Eberesche 
(Sorbus aucuparia), Zitter-Pappel (Populus tremula), 
fruchttragende Bäume (Obst- und Nussbäume)

- Dazu gehören z.B. Laubsträucher wie:
Hasel (Corylus avellana), Hunds-Rose (Rosa canina), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus 
spinosa), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Ohr-Weide (Salix aurita), fruchttragende Sträucher 
(Obst- und Nuss-Sträucher)

                                      
3.3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
      Sträuchern
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Ergänzend zu den sonstigen Pflanzanforderungen sind 
die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern  flächendeckend mit Sträuchern im
Raster von 1,5 m x 1,5 m in Gruppen von 4 bis 5
Gehölzen gleicher Art zu bepflanzen. Zusätzlich ist pro 
Baugrundstück und pro angefangene 15 laufende Meter
Pflanzfläche mindestens 1 Laubbaum anzupflanzen. 

                                                    
3.0 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
      Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
      Boden, Natur und Landschaft

3.1 Flächen für Sport- und Spielanlage
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Flächen für Sport- und Spielanlage sind je angefan-
gene 600 m² mit mindestens 1 Laubbaum und 4 Laub-
sträucher zu bepflanzen. Die Anordnung der Gehölze 
kann in Einzelstellung, in Gruppen oder in Reihen er-
folgen. Der Gehölzbestand kann dabei mit angerech-
net werden.

3.2 Öffentliche Grünflächen 
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.2.1 
Die öffentlichen Grünflächen - Parkanlage und Parkan-
lage/Wiese sind zugleich auch Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft.

3.2.2 Öffentliche Grünfläche - Parkanlage
a) Die öffentlichen Grünflächen - Parkanlage sind je an-
gefangene 300 m² mit mindestens 1 Laubbaum und 4 
Laubsträucher zu bepflanzen. Die Anordnung der Ge-
hölze kann in Einzelstellung, in Gruppen oder in Reihen 
erfolgen. Der Gehölzbestand darf dabei nicht mit ange-
rechnet werden.

b) Die Flächen der öffentlichen Grünflächen - Parkanlage 
sind zu 30 % der Entwicklung zu einer naturnahen Wiese
(sonstiges mesophiles Grünland - GMS) zu überlassen. 

c) Eine unterschiedliche Verteilung der Anpflanzungen 
und der Flächen zur Entwicklung einer naturnahen Wiese 
auf einzelne Teilflächen der öffentlichen Grünflächen - 
Parkanlage ist möglich, wenn die Anforderungen unter 
a) und b) in der Summe eingehalten werden.

3.2.3 Öffentliche Grünfläche - Parkanlage/Wiese
Die Flächen Öffentliche Grünfläche - Parkanlage/Wiese
sind vollständig der Entwicklung zu einer naturnahen 
Wiese (sonstiges mesophiles Grünland - GMS) zu über-
lassen. Hiervon ausgenommen sind nur die festgesetzten 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern.

     
2.0 Öffentliche Grünflächen - Parkanlage
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen - Parkanlage 
sind Anlagen zulässig, die der Nutzung des Geländes 
durch die Allgemeinheit dienen. Dazu gehören z.B. 
Wege, Parkbänke, Grillhütte, Spielgeräte.

              
1.0 Flächen für Sport- und Spielanlagen

1.1 Freizeitsport  
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten "Fläche für Sport- und Spiel-
anlagen - Freizeitsport" sind Flächen und bauliche An-
lagen für Ball- und Rollsportarten zulässig, wie z.B.
Skater, Inliner, Biker sowie Soccer.

1.2 Sportplätze, Sporthalle, Vereinsheim/Jugend-
      zentrum  (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten "Fläche für Sport- und Spiel-
anlagen - Sportplätze, Sporthalle, Vereinsheim/Jugend-
zentrum" ist innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche neben der Sporthalle auch ein Vereinsheim und 
Jugendzentrum mit den dazugehörigen Nebenräumen 
zulässig. 

1.3 Frei- und Hallenbad
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Fläche für "Frei- und Hallen-
bad" sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
auch sozialen Zwecken dienende Räume und eine
Wohnnutzung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
zulässig, soweit sie gegenüber dem Frei- und Hallenbad 
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

1.4 Flächen für Nebenanlagen
      (§ 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften für die 
Nutzung der Flächen für Sport- und Spielanlagen erfor-
derlich sind, sind auch außerhalb der festgesetzten  über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig (wie z.B. Flächen 
für Stellplätze, verfahrensfreie Gebäude zur Lagerung 
von Material bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt, Spielfelder u.ä.) 

          
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 
- Bauverbotszone -

Außerhalb der OD-Grenze sind entlang der L180
die anbaurechtlichen Bestimmungen gem. § 24 NStrG 
zu beachten. 
Die Bauverbotszone ist mit einem Abstand von 20 m 
bis zum äußeren Fahrbahnrand der Landesstraße 
gem. § 24 (1) NStrG von allen baulichen Anlagen 
freizuhalten. 

          
Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten:
- das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekannt-
  machung vom 23. September 2004 (BGBl. Teil I
S. 2414),zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954),
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 11. Juni 2013
(BGBl. I S. 1548).
- die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) i.d.F.
vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S.46), zuletzt
geändert am 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F.vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert
durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

 
Auslegungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Winsen (Aller) 
hat in seiner Sitzung am 14.03.2017 dem Entwurf des 
Bebauungsplanes sowie der Begründung zugestimmt 
und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
23.03.2017 ortüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung 
haben vom 03.04.2017  bis 05.05.2017 gemäß § 3 Abs.2 
BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange erfolgte mit Schreiben vom 27.03.2017.

Winsen (Aller), den 27.06.2017
gez. Dirk Oelmann
______________________________________________
Bürgermeister                                      (Siegel)                       

           
Präambel

Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) hat den Bebauungs-
plan Nr. 51 "Schul- und Sportpark", bestehend aus der
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen; die Rechtsgrundlage hierfür sind die 
§ 1 Abs. 3 und § 10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) sowie § 10 Abs. 1 und § 58 Abs. 2 des Niedersächs-
ischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) - Art. 1 
des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung 
des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechtes vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576 vom 23.12.2010)-, jeweils 
in der zurzeit gültigen Fassung.

Winsen (Aller), den 27.06.2017

gez. Dirk Oelmann                                                                     
______________________________________________
Bürgermeister                                              (Siegel)
                                 
Planunterlage

Kartengrundlage: ALK 1:1000
Herausgeber: LGLN - RD Braunschweig-Wolfsburg, 
KA Celle - L4-75/2016, erweitert L4-338/2016)
Gemarkung Winsen, Flur 19 und 18

Die Planunterlage entspricht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes dem Inhalt des Liegenschaftskatasters. 
Sie weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen 
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig 
nach (Stand vom 21.04.2016, erweitert 16.11.2016).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen geome-
trisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bil-
denden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
                  Braunschweig-
LGLN - RD Wolfsburg - Katasteramt Celle
Celle, den 30.06.2017

Im Auftrag

gez. Stronk, VmOR                       
_________________________________________
Unterschrift (Stronk, Vermessungsoberrat)

 
Planentwurf

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet 
von dem Planungsbüro Petersen, Am Uhrturm 1-3,
30519 Hannover.

Hannover, den 15.05.2017
gez. Silvia Petersen                                            
_________________________________________
  (Dipl.-Ing. Silvia Petersen)                                                     
 
Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Winsen (Aller)
hat in seiner Sitzung am 05.07.2011 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
am 04.08.2011 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Winsen (Aller), den 27.06.2017

gez. Dirk Oelmann
__________________________________________
Bürgermeister                                       (Siegel)

 
Frühzeitige Beteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Winsen (Aller) 
hat in seiner Sitzung am 07.06.2016 dem Vorentwurf des 
Bebauungsplanes sowie der Begründung zugestimmt 
und die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
23.06.2016 ortüblich bekannt gemacht. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Begrün-
dung haben vom 01.07.2016  bis 02.08.2016 gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange erfolgte mit Schreiben vom 30.06.2016.

Winsen (Aller), den 27.06.2017
gez. Dirk Oelmann
______________________________________________
Bürgermeister                                      (Siegel)                       

 
Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) hat den Bebauungs-
plan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB am 20.06.2017 als Satzung gem. § 10 Abs. 1 
BauGB beschlossen sowie der Begründung gem. § 9 
Abs. 8 BauGB zugestimmt . 

Winsen (Aller), den 27.06.2017

gez. Dirk Oelmann
______________________________________________
Bürgermeister                                        (Siegel)
  
Inkrafttreten
 
Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes wurde
nach § 10 BauGB am 13.07.17 im Amtsblatt Nr. 33
des Landkreises Celle bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist mit dieser Bekanntmachung 
rechtsverbindlich geworden.

Winsen (Aller), den 14.07.2017

gez. Dirk Oelmann
______________________________________________
Bürgermeister                                       (Siegel)          

 
Verletzung von beachtlichen Vorschriften über die
Aufstellung von Bebauungsplänen

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes ist die Verletzung von beachtlichen 
Verfahrens- und Formvorschriften, die Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher 
Mangel des Abwägungsvorgangs nicht geltend gemacht 
worden. (§ 215 BauGB)

Winsen (Aller), den ___.___.____

______________________________________________
Bürgermeister                                       (Siegel)
  

16.05.2017 -  § 10(1) BauGB 
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